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Dr.Keppelmüller und Kollegen Nr.2924jJ 
vom 10.11.1988 betreffend "Umweltschutz­
aktivitäten Ihres Ressorts" 

An den 

Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Mag.Leopold Gratz 

Parlament 

1017 Wie n 

),93l, lAB 

1989 -01- 1 0 
zu :l924 IJ 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten 

zum Nationalrat Dr.Keppelmüller und Kollegen Nr.2924jJ be­

treffend "Umweltschutzaktivitäten Ihres Ressorts", beehre ich 

mich wie folgt zu beantworten: 

Zu Frage 1 

a) Legistik 

In die Landwirtschaftsgesetz-Novelle 1988 wurde die 

nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen 

Boden, Wasser und Luft als Ziel der Agrarpolitik in das 

Landwirtschaftsgesetz aufgenommen. 

Im Zuge von Arbeiten zur Novellierung des Wasserrechts­

gesetzes wurden eine Reihe von Umweltschutzkomponenten 

miteingearbeitet wie z.B.: 

Verstärkung des Gewässerschutzes; 
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Ausweitung und Verbesserung der Sanierungsverpflichtung; 

Klare Definition des Begriffes "stand der Technik"; 

Subsidiäre Haftung der Grundeigentümer bei verunreinigun­

gen analog dem Sonderabfallgesetz; 

Das Begutachtungsverfahren hiezu ist abgelaufen; an der 

Auswertung der eingelangten Stellungnahmen wird derzeit 

gearbeitet. 

Bezüglich der Arbeiten für das neue Pflanzenschutzmittel­

gesetz und der damit verbundenen problemstellungen ver­

weise ich auf die Beantwortung der parlamtentarischen An­

frage Nr. 2463/J vom 1988 07 11. 

Durch die Einbeziehung von Mastrindern und Kühen in die 

Bestandesgrenzen (Viehwirtschaftsgesetz-Novelle 1987) war 

beabsichtigt, daß die Bildung von neuen Großbetrieben in 

der Rindfleisch- und Milchproduktion verhindert wird. Die 

Viehwirtschaftsgesetz-Novelle 1988 wiederum brachte bei 

Überschreitung der Bestandesgrenzen die Vorschreibung 

einer Mindestausstattung an Futterfläche für die Haltung 

von Schweinen und Rindern und trägt somit zum Umweltschutz 

bei. 

Im Bereich der Geflügelwirtschaft wurde durch die Vieh­

wirtschaftsgesetz-Novelle 1988 die Höchstgrenze für die 

bewilligungsfreie Haltung von Truthühnern von bisher 

12.000 Stück auf 8.000 stück reduziert, womit auch in­

direkt in diesem Bereich eine Verminderung des Gülleaus­

stoßes um ein Drittel verbunden ist. 

Mit der im Jahre 1987 beschlossenen Forstgesetz-Novelle 

konnten Verbesserungen im zusammenhang mit der Vollziehung 

des Abschnittes über forstschädliche Luftverunreinigungen 
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erreicht werden. Als umweltrelevante legislative Vorsorge­

maßnahmen aufgrund dieser Novelle können genannt werden: 

- Verbesserungen bzw. Neufassung der Verordnung über 

forstschädliche Luftverunreinigungen. 

- Entwicklung eines Konzeptes zur Sicherung des forst­

lichen Vermehrungsgutes. 

- Einflußnahme auf die Regulierung der Wildbestände zur 

Verhinderung von waldgefährdenden Wildschäden. 

b) Förderung umweltrelevanter Maßnahmen 

Die Förderung von Grünbrachen zur Regeneration landwirt­

schaftlich intensiv genutzter Flächen ist eine wichtige 

Bodenschutz- und damit Umweltaktivität des Ressorts. Im 

Jahre 1988 wurden bundesweit auf etwa 9.800 Hektar Grün­

brachen angelegt. In diesem zusammenhang möchte ich auch 

darauf verweisen, daß die Reduktion des Atrazin-Aufwandes 

je Hektar zur Unkrautbekämpfung von bisher bis zu 15 kg/ha 

auf max. 2 kg/ha durch Abänderung der entsprechenden Ge­

nehmigungsbescheide veranlaßt wurde. Besonders verweisen 

möchte ich auch auf die Förderung der Grundaufbringung für 

die Grünausstattung zur Sicherung und Schaffung eines ge­

sunden Landschaftshaushaltes im Rahmen Agrarischer Opera­

tionen. 

Im Burgenland wurde das Pilotprojekt "Wolfau - passiver 

Hochwasserschutz" am Lafnitzfluß gefördert. Mit Bundes­

mittel (5,5 Millionen Schilling) wurde der Ankauf von 70 

Hektar Grund als Alternative zu einer Flußregulierung so­

wie zur Erhaltung einer natürlichen Retension gefördert, 

wodurch ein Biotopverbund gesichert ist. 

Im Bereich der forstlichen Förderung wird durch Forcierung 
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der Schutzwaldsanierungsmaßnahmen eine möglichst baldige 

Verjüngung der in ihrer natürlichen Regenerationsfähigkeit 

beeinträchtigten Schutzwälder angestrebt. Die Bundesförde­

rungsmittel hiefür wurden 1987 um ca. 9 Mio. Schilling auf 

über 26 Mio. Schilling aufgestockt. Dieser Betrag stand 

auch 1988 zur Verfügung. 

Die Möglichkeit der Erzeugung von erneuerbarer Energie 

(Alternativenergie) durch Anbau von geeigneten Holzgewäch­

sen wird durch die Förderung bei Anlage von Energieholz­

Praxisversuchsflächen getestet. Hiefür standen 1987 2,3 

Mio. Schilling und 1988 6,8 Mio. Schilling zur Verfügung: 

1989 werden es voraussichtlich 8 Mio. Schilling sein. 

Bei der Erstellung von Neubewaldungsprojekten gern. § 18 

Abs.3 Forstgesetz 1975, die zur Gänze aus Bundesmitteln 

(Rodungsabgaben) finanziert werden, wird besonderes Augen­

merk auf ökologische Gesichtspunkte gelegt. Laub- und 

Mischwaldaufforstungen haben hier den Vorrang. In letzter 

Zeit wurden Projekte in zunehmendem Maße im Rahmen von 

Biotopverbundsystemen erstellt. Jährlich werden Projekte 

mit Gesamtkosten von ca. 11 Mio. Schilling durchgeführt. 

Im Rahmen der Förderung von Aufforstungsmaßnahmen nach Ab­

schnitt X Forstgesetz 1975 wurden im Jahr 1988 die Bei­

hilfensätze für Laub- und Mischwaldaufforstungen von 

S 9.500,--/ha auf S 12.500,--/ha angehoben, wodurch ein 

größerer Anreiz für derartige Aufforstungen geschaffen 

werden konnte. 

Um einer durch das Waldsterben bedingten genetischen 

Verarmung unserer Wälder vorzubeugen, wurde ein 
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umfangreiches Programm zur Erhaltung der genetischen Viel­

falt der forstlichen Baumarten erstellt und im Budget 1989 

entsprechend verankert. Das Programm enthält folgende 

Hauptmaßnahmen: 

- Errichtung von Erhaltungsbeständen und Naturwaldreserva­

ten (naturnahe aufgebaute, bodenständige Bestände in al­

len wesentlichen Waldgesellschaften Österreichs), 

- Samenbevorratung und Samenbank (Errichtung eines zentra­

len Samenlagers als Reserve zur Erhaltung des Genpools 

der österreichischen forstlichen Baumarten), 

- Anlagen von Samenplantagen und Klonarchiven (vegetative 

Vermehrung ausgewählter Baumindividuen, jedoch nicht mit 

dem vorrangigen Zweck der Samenproduktion sondern der 

Erhaltung der Genvielfalt). 

c) Forschung und Entwicklung: 

Im Bereich der land-, forst- und wasserwirtschaftlichen 

Forschung und Entwicklung wurde eine große Anzahl von 

Forschungsprojekten der ressorteigenen Dienststellen bzw. 

projekte außerhalb des Ressorts (gefördert bzw. beauftragt 

durch das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft) 

durchgeführt, deren Aufzählung den Rahmen der Beantwortung 

dieser Anfrage bei weitem sprengen würde. 

d) Wildbach- und Lawinenverbauung: 

Auch in diesem Bereich wurden eine Reihe von Aktivitäten 

gesetzt wie z.B.: 

- Starke Erhöhung der Anzahl der sogenannten Flächenwirt­

schaftlichen Projekte zur Sanierung von Schutzwäldern 
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und von schützenden Wäldern in Einzugsgebieten von wild­

bächen und Lawinen. Im Jahre 1988 laufen 51 Projekte 

dieser Art mit einem GeSamt-Ausgabenrahmen von ca. 475 

Mio. Schilling, davon ca. 300 Mio. Schilling Bundes­

mittel. 

- Verstärkte Anwendung naturnaher Bautypen bei Verbauungen 

von Wildbächen. Systematische Sammlung dieser Bautypen 

zur Herausgabe eines für den Dienstzweig der Wildbach­

und Lawinenverbauung verbindlichen Kataloges. 

- Grundlagenerhebungen für eine erweiterte Pflege und Ver­

größerung der Fläche der Uferbegleitwälder. 

- Ausarbeitung eines Konzeptes für eine Umweltverträglich­

keitsanalyse für Maßnahmen der Wildbach- und Lawinenver­

bauung. 

e) Wasserwirtschaft: 

Umweltschutzaktivitäten im Bereich der Wasserwirtschaft 

erstreckten sich im wesentlichen auf die Schwerpunkte Was­

sergüte und Gewässerschutz (Deponien und Altlasten, ins­

besondere Fertigstellung entsprechender Richtlinien, 

Gewässergütezustandserfassung, Schadstofferfassung, 

Gütegrundsatzkonzepte, Abwasseremissionen, Landwirtschaft­

Gewässerschutz und Ökologie) sowie auf schutzwasserwirt­

schaftliche Grundsatzkonzepte, Sicherung der Wasser­

versorgung und Wasserwirtschaftskataster. Auch im Bereich 

des schutzwasserbaues wird in den letzten Jahren vor allem 

den Belangen der Ökologie, des Landschafts- und des 

Naturschutzes sowie des Umweltschutzes eine immer größere 

Bedeutung beigemessen. 

Zu den Fragen 2 und 3: 

Bezüglich der Vorarbeiten für ein neues Pflanzenschutzmittel­

gesetz verweise ich auf die Beantwortung der Frage 1 sowie 
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auf die Tatsache, daß im Begutachtungsverfahren zum Entwurf 

einer solchen Rechtsvorschrift die Erlassung von Regelungen 

(insbesondere die zulassung von Pflanzenschutzmitteln), wie 

sie im Entwurf vorgesehen sind, unter Inanspruchnahme der in 

der Bundesverfassung vorgesehenen Bundeskompetenzen von 

mehreren Stellen in Zweifel gezogen wurden. Unbeschadet der 

verfassungsrechtlichen Problematik wird an der Fertigstellung 

einer Regierungsvorlage zum pflanzenschutzmittelgesetz ge­

arbeitet. Derzeit ist noch eine abschließende verfassungs­

rechtliche Beurteilung des Bundeskanzleramtes-Verfassungs­

dienst ausständig. 

Ein erster Novellierungsvorschlag für das Hochwasserbauten­

förderungsgesetz wurde ausgearbeitet, der besonders darauf 

Bedacht nimmt, jene Bereiche der Wasserwirtschaft und des 

Wasserbaues den heutigen Erfordernissen entsprechend zu 

regeln, die für den Umweltschutz von Bedeutung sind. Im we­

sentlichen ist dies der Gewässerschutz einschließlich der 

Sicherung der Wasserreserven sowie die Erhaltung der ökolo­

gischen Funktionsfähigkeit der Gewässer. Nach legistischer 

Bearbeitung soll dieser Fachentwurf zunächst mit Vertretern 

der Länder besprochen und abgestimmt werden. 

Bezüglich der Arbeiten im zusammenhang mit der Wasserrechts­

gesetz-Novelle verweise ich auf die Beantwortung der Frage 1. 

Für den Bereich der Forstwirtschaft sind vorgesehen: 

Die Erlassung der umweltrelevanten Verordnungen aufgrund der 

Forstgesetz-Novelle; 

Abschluß eines Forschungsprojektes für ein bundesweites 

Waldschaden-Beobachtungsnetz (interdisziplinäres Wald­

schadensmonotoring); 
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Die Umstellung der Erhebungen auf die Luftbildinventur; 

Die Realisierung des Generhaltungsprogrammes; 

Die Forcierung der Sanierungsforschung; 

Verstärkter Einstieg und Förderung der Arbeiten der 

Forschungsinitiative gegen das Waldsterben; 

Eine weitere Erhöhung von sogenannten Flächenwirtschaftlichen 

Projekten zur Sanierung von Schutzwäldern und schützenden 

Wäldern in Einzugsgebieten von Wildbächen und Lawinen durch 

verstärkte Heranziehung der Landesforstdienste, Landwirt­

schaftskammern und zivil ingenieuren. Für die organisatorische 

Abwicklung sind sogenannte Förderungskonferenzen vorgesehen, 

entsprechende Regelungen stehen im Genehmigungsverfahren; 

Herausgabe eines für den Dienstzweig verbindlichen Kataloges 

von naturnahen Bautypen. Eine erste Sammlung dieser Bautypen 

ist nahezu abgeschlossen; 

Richtlinien für die naturnahe Pflege von Uferbegleitwäldern. 

Konzepte liegen vor. Vergrößerungen von uferbegleitwäldern 

zur Dämpfung von Hochwasserspitzen, Vergrößerung von Öko­

Flächen und als Beitrag zur Energiegewinnung (Hackschnitzel­

erzeugung). Pilotprojekte sind in Ausarbeitung. 

Schließlich wird die Erstellung von Richtlinien für eine 

umweltverträglichkeitsanalyse für alle Verbauungsmaßnahmen 

der Wildbachverbauung angestrebt; ein Richtlinienentwurf 

wurde ausgearbeitet und wird in Kürze in pilotprojekten 

erprobt. 

Zu den Fragen 4 - 6: 

Ich möchte darauf hinweisen, daß eine detaillierte Zuordnung 

der finanziellen Ausgaben, welche vom Bundesministerium für 

Land- und Forstwirtschaft für den Umweltschutz geleistet 

werden, aufgrund der Vielfältigkeit der Aufwendungen nicht 
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möglich ist. Die Beilage V im Amtsbehelf zum Bundesfinanz­

gesetz gibt über die umweltrelevanten Ausgaben des Bundes­

ministeriums für Land- und Forstwirtschaft in den Jahren 1987 

und 1988 Auskunft, für das Jahr 1989 liegt diese Beilage noch 

nicht vor. 

Eine Ablichtung der Beilage V (für die Bundeshaushalte 1987 

und 1988) liegt der Beantwortung dieser Anfrage als Anlage 

bei. 

Für 1989 ist eine Ausweitung und flexiblere Gestaltung der 

naturbetonten Richtlinieninhalte "Agrarische Operationen" 

vorgesehen, womit eine verstärkte Inanspruchnahme von Bundes­

rnittein zu erwarten ist. Naturbetonte Förderungsobjekte wären 

vor allem die vorrangige Grundaufbringung zur Sicherung sowie 

Schaffung eines gesunden Landschaftshaushaltes und die Anlage 

von Biotopverbundsystemen. Für ingenieurbiologische Maßnahmen 

(Lebendverbauungen) ist im Bundesministerium für Land- und 

Forstwirtschaft 1989 ein Förderungsrahmen von 18 Millionen 

Schilling festgelegt. Von 1980 bis 1986 wurden auf jährlich 

durchschnittlich etwas mehr als 40 Hektar im Rahmen von Agra­

rischen Operationen eine Grünausstattung (z.B. Bodenschutz­

pflanzung, Windschutzgürtel) gefördert. Grundsätzlich ist 

auch zu erwarten, daß durch die Biomasseförderung z.B. eine 

Reduktion des Strohabbrennens auf den Feldern erwartet werden 

kann. Die Bezahlung von Frachtkostenzuschüssen für den Tran­

sport von Futterstroh aus intensiven Getreideanbaugebieten in 

westliche Bundesländer könnte ebenfalls eine positive Auswir­

kung haben. 1987 wurden dafür vom Bundesministerium für Land­

und Forstwirtschaft 4 Millionen Schilling ausgegeben. 

Auch die vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 

forcierte Förderung des biologischen Landbaues und der 

energetischen Nutzung der Biomasse haben ebenfalls eine hohe 
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Umweltrelevanz. Die Förderung der pflanzlichen Produktions­

alternativen besitzt neben marktpolitischen Zielsetzungen 

auch positive Effekte im Hinblick auf die Bodengesundheit 

durch die Auflockerung der Fruchtfolge. 

Schließlich möchte ich noch erwähnen, daß im Jahre 1988 im 

Bereich der Schutzwaldsanierung für 51 zu bearbeitende Pro­

jekte ein Bundesmittelaufwand von 70,0 Mio. Schilling und im 

Bereich der Naturraumgefahrenerkennung einschließlich der Er­

stellung des Wildbach- und Lawinenkatasters ein Betrag von 

3,6 Mio. Schilling bereitgestellt wurden. Im Jahre 1989 ist 

für die Schutzwaldsanierung in Einzugsgebieten ein Bundesmit­

telaufwand von ebenfalls 70 Mio. Schilling und für den Aufbau 

eines wildbach- und lawinenverbauungseigenen, luftbildunter­

stützten Naturrauminformationssystems einschließlich Wild­

bach- und Lawinenkatasters ein Betrag von 11,6 Mio. Schilling 

eingeplant. 

Der Bundesminister: 
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19aa 1m Ar 19'8a 

8.700 

9.324 S) 14.312 B) gaboo; Z1n~n.ruschijS$Q (Pli\Plerindustr!o - Förderung I) S) 
Beitrog zum WfJSS6rw;rtschc1ftsfond~; Invrastitionszuschüsse , 0) 
AllgemelnGr Verkehr; SonstigGI Subwntlooon " , , , , , , , , , , ,. 2) 

.•... ' ... 0) 
17.257 

1350.156 
0.050 76S0/SOO 

Österreichische Bundasforste: 
Personalausgaben 0) " , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . , , • 
Anlagen D) ",' , '" '" "", "" , , """" , '" .' ,""" , 
Aufwendungen 0) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ... ' 

Post- und Telegraphenverwaltung: 
Sonstigl9 Anlagen der PTV: 

0.050 I) 

0.100 
0,100 
1.000 

0.050 I) 

0.100 
0.100 
1.000 0) 

0.125 
0,195 
0.174 

0402!SOO Sonstige mot. Fahrzeuge und Anhänger. Erwerb ........... 2) 3.768 t) 2.500 2) 1.973 
0511 Ortsfeste Betriebsanlagen. PAD; Erwerb ............... , .. I) 2.400 ...................... . 

0533/ .. , Betriebsgebäude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .......... I) 10,640 t) 9,648 
1/78358 614Q/SOO Aufwendungen: Gebäude. Instandhaltung durch Dritte ...... t) 8.430 I) 13.440 I) 3.805 
1/78373 Anlagen nach MaBgabe zweckgebundener Fernsprechgebüh-

ren: 
0S33/ ... Betriebsgebäuds , ....... , .... , ........................ 2) 33.750 I) 25.705 I) 18.943 
0402/900 Sonstige mot. Fs.hrzeuge und Anhänger. E~ro ................................. t) 1.276 

79 
1179313 

1179333 

1/79343 

1/17007 

1/17336 
1/1736 , 
1/17S03 

0S33 
O5SS 
0597 
0S98 

Österreichische Bundesbahnen: 
Anlagen: 
Betril9bsgebäudQ , .... , ................ , . . . . . . . . . . . . . .. I) 
Energieerzeugungsanlagen ............................. . 
Energieleitungsanlagen ................................ . 
Sonstige Anlagsn der elektrischen Traktion ............... . 
Hochleistungsstrack®n: 

0S9l5/ . .. EnergieerzeugungssnlagGIn .... , ........................ . 
OS971 . .. Enargielcsitungssnlagan ................................ . 
OSsal . .. SonstigE) Anlagen der elektrischen Traktion. , . ' , . , ........ ' 

Transitkorridor\!ll Lendort und BrennerroutQ: 
0597/ ' .. Enargialeitungsanl81gen,., .. , .... , ..... " .. , ..... "., ... 

Bundesministerium für GG9undhGit und UfTl'fIII'a/fschutz; Auf-
wendungGn (Gesetz!. VGrpfl.): 

7810 U~ltfondSJ oor VGrointen NatiOMJn .................... . 
7811 BsitriJ(JQ zu COST-AktionQn ............................ . 
7816 OIECD-Chr;miktJIlr;nprogromm . ..... , .................... . 
7817 ECE-EMEP/GrtJnzüb41rschreitfm~ Luftvervnreinlgung . ..... . 

7380/585 Uff7V;lQltfondSJ; F6rdsrvng~usgalxm ..................... . 
UTf7II't()lthyg/~nfJ (Umwaltschutz) ......................... . 

Lr;Nnsmitt8Iunt«SuchungsanstlBltrm; AnlsgGn: 
0200/200 MDxhinoo - UTf7II't()/fhygienG ....... , ............ ' ..... . 
0402/200 SctwfigGl KroItfahrzGug" - Umwelthygl6no . ........ , ..... . 
0420/200 Amt>;- und LabofllusstlJttung - UmwefthygienQ . .......... . 

22.110 2) 
425.000 
148.250 

0.001 

0.002 
17.001 
0.002 

217.001 

17,200 I) 
254,14Q 
260.154 

20.485 
119,700 
328.892 

0.001 ........... . 

4.786 

0.137 
0.178 

55,000 

1/1791, ~e~f ........ ; ... , ....................... ' ....... , .•.........• ,. 135.436 
~------~----~~------

SummQ. . . 5618,008 4975.879 4949.851 
~-------+--------4---------

') Aufwand des Institutes für Umwelthygien®. 
I) Teilbetrag der VA-Post. 
S) DIG Zuschüsse gem. § 22 Abs. 1 zm. 2 FAG 1985. 8GBI. Nr. 544/1984, können von dein Gemeinden U.8l. auch für 

umweltbezogena MaBnmhmen im Zusammenhang mit dem Fremdenverkehr eingesetzt werden. 
') Beim Kap. 60 .. Land- und Forstwirtschaft" wurden insbesondere alle Aufgabenbereiche einbezogen, die auf die Kultur-

landschaft und somit indirekt auf die Erhaltung einer gesunden Umwelt Einfluß haben. 
') Im eVA 1988 und 1987 beim VA-Ansatz 1/18816 veranschlagt. 
0) Diverse Posten. 
7) AuBerdem stehen dem Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds in der StabilIsierungsquote 200 Millionen Schilling und in 

der Konjunkturbelebungsquote 60 Millionen Schilling zur Verfügung. Die Eigenmittet und die Mittet aus anderen Kreditquellen 
sind zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses nicht feststellbar. 

0) Teil der Ausgaben. der als Service für die Bevölkerung vorgesehen ist. insbesondere für Seeufergestaltungen. Nach 
Ansicht der 8undesforste wäre der gesamte Aufwand der Forstbetriebe als Ausgabe im Zusammenhang mit dem Umwelt-
schutz anzusehen. ' 

0) Hiezu kommen noch 0,236 Millionen' Schilling für innerbe~riebliche Aufwendungen. 
'0) Im BVA 1986 beim Ansatz 1/17007 mitveranschlagt gew&sen. 
") Im BVA 1986 beim Paragraph 1/1736 veranschlagt gewesen. 
12) Im eVA 1900 beim Ansatz 1/64136, Ansatz 1/17336 Post 7380/585 und Ansatz 1/17334 Post 7380/585 veranschlagt 

gewesen. 
") Im BVA 1986 beim Paragraph 1/1791 veranschlagt gewesen. 
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